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Seite 2. ..Die Morkämpferin" Nr. 11.

Jahrhundert preist, als eines Jahrhunderts
glorreiche« soziale« Fortschrittes, als eines Jahrhunderls
der Humanität, als ei lies Jahrhunderts, das uns, den

Frauen gehört uud das Ihr mit Ellen Key stolz ueiliil
das Iahrhnnderl der Mutter und des Kindes! Ihr
wollt nicht wissen, was Arbeitszeitverkürzung für uns
Frauen heiszl? Nichts auderes als Schutz der Kinder!
Schutz der Zukunft! Mehrung der Arbeitskraft des

Einzelne» uud damit des gauzeu Volkes!
Wen» Ench, Ihr stimmberechtigten Männer, die

LebeiiskraU und das Gedeihen unseres Volkes wirklich

warm am Herze» liegt, bau» zaudert nicht u»d
legt am 13. Dezember iu die Urne eiu doppeltfaltig
In!

Für die arbeitenden Fraue» des Zürcher Landes:
Arbeiteriiiiieuverei» Winterthur.
Arbeileriiiileuvereiu Zürich..
Sozialdemokratischer Fraucuverei» Zürich.
Verein der Putz- u. Waschfraneu Zürich.
T i e 1 1 s l bo t e n v erei i l Zürich.

Zur bedingte.: Nsrmrteilmrg,
Ter 12. Dezember 1909 bedeutet für das Zürcher

Volk eine» Markstein iu der Geschichte seines Nechts-
wese»s. Mit der bisherige» barbarischen Auffassuug
von Schuld und Sühne soll endlich auch im Kantoll
Zürich gebrochen werden. Lässt der biblische Rechtsspruch:

Wen Gott lieb Hai, de» züchtigt er, denn wirklich

nur. eiue allen sichtbare, Leben und Existenz
schädigende Strafe zu? Ist der innere Seelenkampf, der
mit Allgewall auch über daS verrohteste sündige
Menschenherz hereinbricht, nichl das furchtbarste
Gericht, wo Gut und Böse miteinander im Kampfe
ringen, wo sich in der Seele innersten Tiefen, vom Gewil-
terflurnl der Leidenschaften und Begierden aufgerüttelt,

ein Läuleruilgs- und Heiliguugsprozsß vorbereitet,

der einen neueil, durch Schmerz und Trübsal in sich

gefestigteil Menschen schafft! Geht denn der Lebensweg
nicht aller wahrhaft großen Menschen, der Götter
Lieblinge, über Golgatha? Darum wehren wir auch
den kleinen Erdgeborenen nicht, innerlich zu wachfeil
lind in ihrem Sinnen und Denken größer zu werden.

Zwei Beispiele aus unserer Strasoroxis
(Der Heußer' scheu Schrift entnommen).

„Eine Frau, Mutter von vier unerzogenen Kin-

denen wir ausgesetzt sind, von der Ersiehung, die wir erhalten.
Darum ruht der größte Teil der Verantwortung für die strafbaren
Handlungen nicht auf dem Uebeltäter, sond-rn auf der Gesellschaft,
aus der er hervorgegangen ist. Und wer es mit der Bekämpfung
des Verbrechens ernst meint, darf sich nicht dabei beruhigen, daß
er den Verbrecher bestraft. Viel wichtiger maß uns die Äufgabc
erscheinen: Die sozialen Quellen des Verbre.lens abzugraben,
die dauernden, in den gesellschaftlichen Verhältnissen wurzelnden
Ursachen der Kriminalität aus der Welt zu schaffen. Daß in der
Tat nicht die angeborne Schlechtigkeit und Gewissenlosigkeit die
Hauptquelle der strafbaren Handlungen bildet, sondern daß Armut,
Dummheit, Unbedachtsamkeit einen viel, viel größern Anteil haben,
das lehrt uns jeder Blick in die Kriminalstatistik. Im Jahre 1908
sind im Kt. Zürich 3036 Personen bestraft worden. Dem
allergrößten Teile von ihnen tut man schweres Unrecht, wenn man sie,
wie es so oft geschieht, uuter dem Namen ..Verbrecher" zusammenfaßt.
Das ergibt sich schon, wenn wir nachsehen, wie sie bestraft worden
sind : nur 86 Personen sind zu Zuchthausstrafen verurteilt worden,
228 zu Arbeitshausstrafen und 305 zu Gefängnisstrafen von mehr
als einem Monat. Anderseits aber beläust sich die Zahl der Per-

dern, deren Gatte und Vater im Herbst 1997 gestor-
be», steht vor den Schranken des Gerichtes; sie ist
angeklagt des fortgesetzten allsgezeichneten Diebstahls
in einem nnbestiinnile», Fr. 28 jedoch nicht übersteigende»

Betrage. Die Akteil ergebeil folgendes: Nach
dem Tode ihres Maunes halte die Frau große Mühe,
mit der kieiueu monatliche» Uilterstützung von Fr. 15,
welche ihr seitens der Heimatgeineinde verabfolgt
wurde, sich und ihre vier Kiuder durchzubriilgen. Mit
dem Einzug des Winters kehrte große Not in diese
saust fcho» arme Fnmilie eiu. Der rieiue Verdienst,
deu die Frau mit Waschen uud Putze» erhieU,
mitsamt der monatlichen Unterstützung von Fr. 16 reichteil

kaum für Miete, Milch und Bröl, geschweige denn
noch für Holz uud Kohlen, uud doch sollte die Mutter
ihren vier Kindern eine warme Stube machen. Jn
der größten Not, bei starker Külte geht die Frau auf
einen umzäunte» Platz, iu welchem eiu Kohlenhaufen
lag, und Holl dorr mehrere Male iu einem Sack Kohle»,

nachdem sie vorher mit einer kleinen Säge einige
Latten der Umzäunung gelöst hatte. Sie wird
ertappt und Uiiler Anklage gestellt. Für die Nichter,
die alle großes Erbarmen für diese arme, bis anhin
lliibescholtene Frau Halle», war es geradezu peiulich,
diese Frau zu Gefängnis zu verurteilen, und doch

mußten sie es tun, weil Z 179 des zürcherischen
Strafgesetzbuches den ausgezeichneten Diebstahl mit
Gefängnis- — Arbeitshaus -- cder Zuchthausstrafe
bedroht. Selbstverständlich hat das Gericht ganz
bedeutende Milde wallen lassen und die arme Frau mit
einem Tag Gefängnis bestraft." ^

Und in diesem Falle sollte es dem Richter wirklich
vorenthalten bleiben, den Vollzug der Strafe zu
verhindern?

TaS andere Beispiel: „Vor den Schranken erscheint
die ii» Jahre 1891 geborene S. L., ein bis anhin un-
bescholleiies Mädchen, angeklagt der fortgesetzten
Unterschlagung im Betrage von Fr. 135. Der Tatbestand

ist folgender:
Tic S. L. war in einem hiesigen Warenhaus mehrere

Jahre, zuerst als Verkäuferin, fpäter als
Kassiert» tätig. Das Mädchen scheint. sich sonst gut gehalten

zu haben, deuu die Prinzipale gaben demselben
in Bezug auf Charakter, Fleiß und Treue ein sehr

gutes Zeugnis. Sie wohnte bei ihren alten Eltern,
deren Stütze, Stolz und Freude sie war. Die Tochter

sonen, die nur zu Geldstrafen vernrteilt wurden, auf 1M1 und die

Zahl derjenigen, welche nur eine Gefängnisstrafe von weniger als
einem Monat zu verbüßen hatten, auf 1483. Schon diese Zahlen
lassen uns vermuten, daß wir es in den Angeklagten der Hauptsache
nach glücklicherweise nicht mit „'Verbrechern" zu tun haben, sondern
mit Leuten, die aus Unbedacht, in der Not, im Aerger nnd Zorn
und in betrunkenem Zustande eine strafbare Handlung begangen
haben. Wären sie besser erzogen worden, hätte das harte Leben

sie nicht so oft gedemütigt und in ihnen nicht alle Selbstachtung
erstickt, erwartete sie, wenn sie von der Arbeit kommen, ein wohnliches
Heim, wo sie gerne ihren Feierabend verbringen, so wäre ihnen
das Mißgeschick nicht Passiert, das sie in den Gerichtssaal führte.
Dafür finden wir eine Bestätigung, wenn wir uns von der Statistik
sagen lassen, welcher Art die strafbaren Handlungen sind. An
erster Stelle stehen die E i g e n t u m s v e r g e h e n : Diebstahl, Betrüg,
Unterschlagung u. s. w. Wegen solcher Vergehen hatten sich fast
13N0 Personen zu verantworten, also über 40°jr, aller Verurteilten.
Der enge Zusammenhang mit ten Erwerbs- und Vermögensverhältnissen

des Proletariates liegt hier auf der Hand. Sehr groß
ist die Zahl der Vergehen, die im Zorn und Streit verübt



Nr. II. Sie Worüci.npferu r Sein 3

hatte vo» ihre» Eller» eine gute Erziehung genossen
uud hing mit großer Liebe au denselben. Nun kamen
die Tage des Unglücks uud der Not über diese
Familie. Der Vater wurde krank, es stellte sich nach
und uach eine Lähmung beider Beine ei», infolgedessen

er fortwährend im Bette liege» musste und uun
nichts mehr verdieueu kouute. Der einzige uud kleine
Verdienst reichie »cm nicht hin, um die Haushal-
tungskosten, Miele, Arzt etc. zu bestreiten. Die
Angeklagte kam aus de» unglückseligen Gedanken, in die
ihr mwerlraiile .>iasse, zu laugen, um zu Haufe das
Nolwcmdigste »»schaffe» zu können, immer mit dem
Vorsahe, sobald wieder bessere Verhältnisse eintreten,
de» entwendeten Betrag wieder mit Rappen und Heller

zu ersetzen. So entwendete sie innert drei
Monaten iu oerschiedeueu Malen obigen Betrag. Die
Sache kam au deu Dag, das Mädcheu wurde verhaf-
let uud uuter Anklage gestellt. Anläßlich der
Gerichtsverhandlung hat sie die Richter flehentlich gebeten,
mau möchte sie mit Freiheitsstrafe verschone» nnd
nur eine Geldstrafe ausspreche». Sie sei zu diesem
Fehltritt, de» sie schwer bereue, uur aus Liebe und
Erbarme» zu ihrem alten, kranken Vater gekommen.

So gerne auch das Gericht dem Wunsche der Tochter

eiilsproche» hätte, es kcmnte nicht »nd mußte die
Fehlbare gemäß § l78 des Str. G. B. zu Gefängnis
verurteilen. Sic wurde mit fünf Tagen Gefängnis
bestrast.

Die also Bestrafte 'schrieb gleichen Tages an den
Gerichlspräsideuteu folgenden Brief:

Zürich, dm lt. Inni 19087

Tit. Präsident des Bezirksgerichtes, Hier.
Entschuldigen Sie bitte gütigst meine Zeilen, mit denen ich

mich in meiner fast verzweifelten Lage an Sie wende.
Ersnche Höst den Herrn Präsidenten nm die nach heute

gefälltem Urteil auf mich gefallene Strafe von 5 Tagen doch nm
meiner lieben alten Eltern willen in Geldstrafe umzuwandeln.

Meine Stellung, welche ich noch bis zum 15. dies erhalten
konnte, würde verloren fein und was soll ich beginnen, um wieder
in die Lage zu kommen, meine Eltern zu unterstützen?

Es bleibt mir nichts anderes übrig, als daß ich aus dem
Leben scheide und damit ein bis anhin herzliches Familienglück
zerstöre, denn ohne meine Unterstützung können meine Eltern nicht
mehr.eristiercn. Was soll ans diesen lieben Leuten, was soll aus
mir werden? Ich weiß keinen Rat: es will mir beinahe das Herz
brechen, wenn ich daran denke, daß ich als Gefkngnissträfling von
allen Menschen geächtet bin.

wurden : dahin gehören die meisten Körperverletzungen, Drohungen,
Hausfriedensstörungen nnd Ehrvciletzungen. Nicht weniger als
83(1 Personen, also etwa 28"/« der Verurteilten waren wegen
solcher Vergehen angeklagt. Als soziale Ursache erkennen wir hier
leicht die schlechten Wohnungsverhältnisse, die Trinksitten und die
Wirtshaushockerei, die ihrerseits wieder mit der Wohnungsnot im
engsten ursächlichen Zusammenhange steht. Von den 154 Personen,
die wegen Sittlichkeitsvergehen bestraft wurden, hat ebenfalls

ein großer Teil unter dem Einfluß des Alkohols sich und
andere unglücklich gemacht, und welchen verhängnisvollen Einfluß
die mißlichen Wohnungszustände auf geschlechtlichem Gebiete
ausüben, ist eine vielfach erhärtete Tatsache. Für die Häufigkeit der
Vergehen gegen die öffentliche Ordnung — wegen Wider-
fetzung gegen amtliche Verfügungen und Ungehorsam sind im
Jahre 1908 221 Personen bestraft worden — ist es ebenfalls
nicht schwer, in den wirtschaftlichen Verhältnissen eine Erklärung
zu finden.

Wer die Kriminalität als soziale Erscheinung veistehen gelernt
hat, begreift leicht, welche Konsequenzen sich vom Boden dieser An-
fchauung aus für die Bekämpfung derselben ergeben. Erstes Ge-

Zndem ich Sie, Herr Gerichtspräsident, nochmals herzlich bitte,
meinen dringenden Wunsch zu erfüllen, indem ich doch mein
Vergehen genügend büßen mußte, zeichnet mit

Hochachtung
(Folgt Vor- und Geschlechtsname.)

Wem wird nicht weh ums Herz beim Schrei der
Verzweiflung, der aus obigen Zeiten heraustönt. Und
trotzdem liegt es bis heute nicht in der Befuguis des
Nichters, das Strafurteil zu mildern. Der Buchstabe
des Gesetzes verlangt nnnachsichtlichc Freiheitsbe-
strafuug.

Fremmmroeit in der SchWeiz.
Die Frau hat für das erwerbstätige Leben in der

Schweiz fehr große Bedeutung und es ist für jeden
Arbeiter wichtig/ sich darüber klar zu werden. Bis
vor kurzem wußte mau uur Auskunft über die Zahl
der Arbeiterinnen iu deu Fabriken uud da zeigte es
sich, daß auf IM erivachsene männliche Arbeiter im
Jahre 1901 bereits 55 Arbeiterinnen kamen. Damit
man sich aber eiue Vorstellung davon »rächen, kann,
>vie sich das Verhältnis für die einzelnen Berufszweige

gestaltet, wollen wir eine kleine detnllierte
Aufstellung für das Jahr 1901 geben:

Berufszweig Total auf 100 erwachs.
männliche Perf.

Textilindustrie 51,879 13»
Häute und Lederverarbeitung 2,606 58
Lebens und Genußmittelindustrie 7,060 78
Chemische Industrie 805 14
Papier- und Polvgr. Gewerbe 2,632 30
Holzbearbeitunq - 227 1

Metallverarbeitung 732 7
Maschinenindustrie 368 1

Bijouterie und Uhren 7,082 50
Salinen, Erden und Steine 337 3

Total 73,728 "^öS
Mail sieht aus dieser Zufammenstellung, daß bie

Frau als Fabrikarbeiterin am häufigsten in der
Textilindustrie auftritt, da dort auf 100 mäunliche
Arbeiter 180 iveibliche kommen Die Fabrikarbeiterinnen

bilden aber nur den kleinsten Teil, rnnd 20
aller erwerbstätigen Frauen überhaupt, und man
muß die Betriebszählung fragen, wieviel Frauen
beschäftigt sind, weil die Fabrikstatistik sich eben nur
auf die Fabriken erstreckt. Auch da können wir nicht
ohne einige Zahlen auskommen:

bot: vorbeugend wirken durch umfassende soizalpolitische Maß
nahmen. Dahin gehören Wohnungspolitik, Erziehung, Jugendschutz'
Kampf gegen die Trinksitten, Sorge für edlere Vergnügungen'
Daneben Stärkung der Arbeiterorganisation, damit sie auf dem
Wege der SelbsthUlfe zur materiellen und sittlichen Hebung des
Volkes ihr wichtigstes Teil beitragen kann. Soweit die Strasrechts-
pflege als Mittel znr Bekämpfung der Kriminalität nötig erscheint,
fordern wir, daß durch die Strafe der Arme nicht noch ärmer,
der innerlich Haltlose nicht noch mehr gebrochen werde; daß man
dem Verurteilten durch den Strafvollzug nicht den letzten Nest von
Selbstachtung und von Selbstvertranen nehme, sondern ihn
aufrichte und stärke, daß er nach Verbüßung der Strafe nicht noch
wehrloser den Anforderungen und Versuchungen des Lebens gegen-
überstehe, als vor seinem Fehltritt. Und an das Strasensvstem
und die Strafandrohungen stellen wir die Anforderung, daß sie

fo milde seien, als der Zweck der Strafrcchtsvflege es irgendwie
erlaubt, daß insbesondere dort, wo eine bloße Mahnung ausreicht,
oder eine sogenannte bedingte Verurteilung sich rechtfertigt, der
Richter nicht gezwungen wird, zu schärferen Mitteln zu greifen.
Und mit nicht geringerer Entschiedenheit treten wir dafür ein, daß
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